
Beschlussvorschlag:                                          
 
§5 (3) ist dahingehend zu ergänzen, dass nach dem Wort "vergeben" ein Komma folgt und 
folgender Wortlaut ergänzt wird: "wobei das Kriterium "Bewährtheit der Anbieter" im 
Zweifelsfall vorrangig herangezogen werden soll. " 


